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Antrag auf ein Forschungssemester gemäß § 49 Abs. 7 LHG

	Antragsteller/in
	



	Institut
	



	Ich beantrage die Gewährung eines Forschungs-semesters für das 
	
	Sommersemester

	
	
	

	
	
	Wintersemester



	Angabe zur Art des Forschungssemester 
	☐	reguläres1

	
	☐	vorgezogenes2 

	
	Anmerkung/en/ besondere Begründung2:

	
	



	
	☐	Zusätzliches3

	
	Anmerkung/en/ besondere Begründung3:

	
	





	Mein letztes reguläres1 Forschungssemester war im
	
	Sommersemester

	
	
	

	
	
	Wintersemester



	Mein letztes vorgezogenes2 Forschungssemester war im
	
	Sommersemester

	
	
	

	
	
	Wintersemester



	Mein letztes zusätzliches3  Forschungssemester war im
	
	Sommersemester

	
	
	

	
	
	Wintersemester



	Es wird bestätigt, dass ich seit meinem letzten For-schungssemester 8 Semester Lehre absolviert habe
	☐	ja

	
	☐	nein

	
	☐	mehr
	wie viel mehr
	

	
	☐	weniger
	wie viel weniger
	



	Es wird bestätigt, dass die ordnungsgemäße Vertretung des Faches in der Lehre sowie die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten insbesondere von Doktoranden/innen, Diplomanden/innen, Bachelor- und Masterstudierenden gewährleistet ist, ohne dass ein zusätzlicher Besoldungsaufwand entsteht. Darüber hinaus wird erklärt, dass durch die Gewährung des Forschungssemesters keine Beeinträchtigung der Prüfungstätigkeit eintritt.
	☐	ja



	Die Vertretung meiner Lehre wird wie folgt geregelt sein
	





	Durch die Vertretung meiner Lehre entstehen dem Institut zusätzlichen Kosten.
	☐	Ja
Falls ja, wodurch werden diese beglichen:

	
	
	


	
	☐	Nein



	Meine Rechte und Pflichten zur Mitwirkung in der Selbstverwaltung werde ich während meiner Forschungssemesters
	☐	wahrnehmen.

	
	☐	nicht wahrnehmen.



	Der/die Geschäftsführende Direktor/in oder der/die Stellvertreter/in und das Institut sind über die Forschungsaktivitäten und Lehrvertretung umfassend informiert und unterstützen den schriftlichen Antrag. Ein zustimmender Beschluss des Direktoriums/ Professoriums des Instituts liegt dazu vor.
	☐	ja


[bookmark: _Hlk158742766]
	Mir ist bekannt, dass ich das Ergebnis der Forschungsarbeit berichten muss. 

	Ich berichte in folgender Form
	☐	[bookmark: _Hlk183099378]schriftlicher Bericht an die Rektorin und den Dekan
ODER

	
	☐	mündlicher Bericht im Rahmen einer Sitzung des Fakultätsrates



	Mir ist bekannt, dass zur Dokumentation in jedem Fall innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Forschungssemesters, ein Bericht auf dem Dienstweg an das Rektorat zu senden ist. 
Hinweis: Der Bericht ist im Dekanat elektronisch (dekanat@verkult.uni-heidelberg.de) einzureichen. Dieser Bericht wird dann - nach Vorlage beim Dekan - an die Rektorin weitergeleitet.
	☐	ja



	Im Bericht zum Forschungssemester werde ich zu den Inhalten und Ergebnissen des Forschungssemesters informieren und erläutere Anpassungen in Forschungsdesign und Zielrichtung des Forschungsvorhabens gegenüber der ursprünglichen Antragstellung.

	☐
☐
	Ja
Nein

	Sofern von mir ein Vortrag zum Forschungssemester mit entsprechendem Inhalt gehalten wurde, werde ich als Bericht die Bezugnahme auf den Vortrag durch Angaben von Titel, Datum, Ort, Angaben zur Ankündigungsform und Teilnehmerkreis (ggf. Beilage eines Posters, einer Präsentation oder eines Flyers) vorlegen.
	☐
☐
	Ja
Nein



	Mir ist bekannt, dass bei einem mündlichen Bericht im Rahmen einer Sitzung des Fakultätsrates folgendes beachtet werden muss:
1. Der Vortrag soll in der Regel in Präsenz erfolgen (es sei denn, die äußeren Rahmenbedingungen lassen dies nicht zu und erfordern im Einzelfall ein Online-Format). 
2. Der Zeitpunkt ist mit dem Dekanat, Frau Flämig, (dekanat@verkult.uni-heidelberg.de) frühzeitig zwecks zeitlicher Planung abzustimmen. Die Einreichungsfristen für Anträge an den Fakultätsrat sind zu beachten => https://verkult.uni-heidelberg.de/fakultaet_gremien_fakultaetsrat.html. Folgende Punkte sind zudem fristgerecht dem Dekanat, Frau Flämig (dekanat@verkult.uni-heidelberg.de) zu übermitteln: Titel, Datum, Ort, (ggf. Beilage eines Posters, einer Präsentation oder eines Flyers). 
3. [bookmark: _GoBack]Die Einladung zum Vortrag erfolgt hochschul-öffentlich. Eine Einladung geht an die für die Be-willigung zuständigen Hochschulgremien (Institut, Fakultät, Rektorat). Diese Einladung wird vom Dekanat eine Woche vor dem Termin per E-Mail versendet. 
	☐	Ja



	Ich plane während des Forschungssemesters die folgenden Arbeiten:

	
















	Datum
	
	Unterschrift Antragsteller/in
	





	Datum
	
	Unterschrift Geschäfts-führende Direktor/in oder Stellvertreter/in
	





1Zwischen zwei regulären Forschungssemestern müssen grds. 8 Semester Lehre an der Universität Heidelberg abgeleistet worden sein.

2Zwischen dem letzten und künftigen regulären Forschungssemester müssen grds. 16 Semester Lehre an der Universität Heidelberg abgeleistet worden sein.

3 Besondere Begründung für ein zusätzliches Forschungssemester kann z.B. sein: aus Drittmitteln finanziertes oder im Rahmen von Berufungsverhandlungen zugesagtes Forschungssemester.
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